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Bundesvorstandsvorsitzender Alexander Gunkel berichtete zur 
Lage und Entwicklung der Rentenversicherung

Der Bundesvorstandsvorsitzende, Alexander Gunkel, begann seinen Bericht mit 
der derzeitigen Finanzlage der gesetzlichen RV. Er schilderte die Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt sowie bei den Beiträgen und führte aus, dass das Rechnungsergebnis 
aus Einnahmen minus Ausgaben 2021 mit einem Plus von 1,2 Mrd. EUR positiv aus-
fiel. „Insgesamt ist die Finanzlage der Rentenversicherung auch in der Pandemie  
stabil geblieben“ konstatierte Gunkel. Bevor er mit den Projektionen zur mittel
fristigen Finanzentwicklung fortfuhr, wandte er sich den aktuellen Herausfor-
derungen für die Arbeit der Rentenversicherungsträger zu. Dazu gehöre die  
Zahlung von Renten in die Ukraine, nach Russland und Weißrussland, die aufgrund 
von Sanktionen gegen russische Banken in einigen Fällen unterbrochen sei. Eine  
weitere Herausforderung sei die Umsetzung des Grundrentengesetzes. Hier stellte 
Gunkel fest, dass es allen Beteiligten mit viel Engagement gelungen sei, das Vorhaben  
auf den Weg zu bringen. Bislang seien fast die Hälfte von rd. 26 Mio. Bestandsrenten 
überprüft worden. Insgesamt liege die RV damit im Zeitplan. Das Aufrufen aller 
Bestandsrenten werde bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Gunkel ging dann auf 
die aktuelle Rentenanpassung ein. Zum 1.7.2022 betrage die Anpassung +5,35 % im 
Westen und +6,12 % im Osten. Erst kürzlich sei die gesetzliche Grundlage für diese 
Rentenanpassung, das Gesetz zur Rentenanpassung 2022 und zur Verbesserung von 
Leistungen für den Erwerbsminderungsrentenbestand, im Bundestag und Bundes-
rat verabschiedet worden. Das Gesetz enthalte mehrere Änderungen bei den Regeln 
zur Rentenpassung sowie weiterer Maßnahmen. Gunkel nannte folgende Punkte: die  
Veränderungen an der Rentenanpassungsformel, die Leistungsausweitung im  
Erwerbsminderungsrentenbestand, die Sonderzahlungen des Bundes für die Ein
haltung der Beitragssatzobergrenze und den Einstieg in die teilweise Kapitaldeckung 
der gesetzlichen RV. Erneut bekräftigte Gunkel die Position der Rentenversicherung 
zur Anhebung der Mindestnachhaltigkeitsrücklage. „Wir sehen die finanziellen Folgen 
der Streichung der Sonderzahlungen mit Sorge, weil dadurch der Abbau der Nachhal-
tigkeitsrücklage nochmal beschleunigt wird und die unterjährigen Liquiditätsrisiken 
der Rentenversicherung in den nächsten Jahren wachsen“, so der Bundesvorstands-
vorsitzende. Abschließend wandte sich Gunkel der weiteren Finanzentwicklung zu 
und der Frage, welche Entwicklungen 2022 und mittelfristig unter Berücksichtigung 
der verabschiedeten Maßnahmen zu erwarten seien. Er ging auf zu erwartende Ent-
wicklungen bei den Pflichtbeiträgen aus Erwerbstätigkeit, den Bundeszuschüssen 
sowie den Rentenausgaben ein, ferner auf den Verlauf von Beitragssatz und Renten-
niveau. „Für die Rentenversicherung ist es in den kommenden Debatten essenziell, 
dass sie ihre 1957 vorgesehene Funktion als grundlegender Pfeiler der Alterssiche-
rung Erwerbstätiger auch in Zukunft ausüben kann und weiterhin Akzeptanz bei den 
Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden findet. Wir bleiben zuversichtlich, dass 
dies gelingt, da sich die Rentenversicherung immer wieder als äußerst anpassungs-
fähig erwiesen hat“, beendete Gunkel seinen Bericht.

Präsidentin Gundula Roßbach gab Rückblick zu 65 Jahren 
umlagefinanzierter Rentenversicherung

Für das Direktorium sprach Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Renten
versicherung Bund. „Zeiten wie diese – wofür diese drei Wörter stehen, haben mei-
ne Vorredner bereits deutlich gemacht: Pandemie, Angriffskrieg auf die Ukraine, 
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steigende Inflationsraten, wirtschaftliche Unsicherheiten - aktuelle Krisen, die die 
Nachrichten und die Diskussionen in den Medien prägen. All diesen Themen schenken 
wir zu Recht höchste Aufmerksamkeit, denn ihre Auswirkungen betreffen uns alle – 
beruflich wie privat“, leitete Roßbach ihren Beitrag ein. In ihrer Rede ging sie auf das 
Finanzierungsverfahren der gesetzlichen RV ein. Vor 65 Jahren habe der Bundestag  
mit der großen Rentenreform von 1957 die Basis für die Einführung des Umlage
verfahrens in der gesetzlichen RV geschaffen. Dadurch sei die gesetzliche RV neu 
ausgerichtet worden. Zum einen wurde das Leistungsniveau mit Inkrafttreten der  
Reform um rd. 60 % angehoben. Zum anderen wurde die Entwicklung der Renten 
an die der Löhne gekoppelt. Durch diese „dynamische Rente“ nehmen die Renten
bezieherinnen und -bezieher seither regelmäßig an der allgemeinen Lohn- und Wohl-
standsentwicklung teil, so Roßbach. Der durch die Rentenreform vorgenommenen 
Wechsel vom Kapitaldeckungsverfahren zum Umlageverfahren habe die RV ver-
lässlicher gemacht. Der Beitragssatz zeigte in den vergangenen sechs Jahrzehnten 
eine bemerkenswerte Stabilität. Auch der Anteil des Bundeszuschusses an den Aus-
gaben der RV liege heute deutlich niedriger als zum Zeitpunkt der Rentenreform von 
1957. Die Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ habe in ihrem Abschluss
bericht aus dem Jahr 2020 zu Recht festgehalten: „Das Umlageverfahren gestaltet die 
Rentenversicherung durch seine Anpassungsfähigkeit zukunftsfest“. „Ein guter Leit-
satz für die Zukunft“, betonte Roßbach.

Gundula Roßbach als Präsidentin und Brigitte Gross als 
Mitglied des Direktoriums einstimmig wiedergewählt

Die Mitglieder der Bundesvertreterversammlung wählten Gundula Roßbach erneut 
zur Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund sowie Brigitte Gross als 
Mitglied des Direktoriums. Die Amtsdauer der Mitglieder des Direktoriums beträgt 
sechs Jahre. Roßbach und Gross waren 2017 von der Bundesvertreterversammlung 
bis Ende Dezember 2022 gewählt worden.

Abnahme der Anlage zur Jahresrechnung 2020 und Billigung 
der Anlage zum Geschäftsbericht 2021 beschlossen sowie 
weitere Tagungsergebnisse

Beschlossen wurde die Abnahme der Anlage zur Jahresrechnung 2020 der Deutschen 
Rentenversicherung Bund sowie die Billigung der Anlage zum Geschäftsbericht 2021. 
Zum Tagesordnungspunkt zur Abnahme der Anlage zur Jahresrechnung 2020 hörten 
die Teilnehmenden zuvor einen Bericht des alternierenden Vorsitzenden des Aus-
schusses für Rechnungsprüfung der Bundesvertreterversammlung, Christian Hoß-
bach, der den Mitgliedern der Bundesvertreterversammlung die Abnahme empfahl 
sowie die diesbezügliche Entlastung des Bundesvorstandes und des Direktoriums. 
Die Bundesvertreterversammlung befasste sich ferner mit einer geplanten Sat-
zungsänderung zum Kontroll- und Steuerungsgremium für das Gemeinsame Rechen-
zentrum. Sie beschloss, der Ergänzung des § 49 Absatz 1 der Satzung der Deutschen 
Rentenversicherung Bund zuzustimmen. Ebenfalls erfolgten die Wahl eines stell-
vertretenden Mitglieds der Regionalträger für das Erweiterte Direktorium sowie die 
Feststellung der Zusammensetzung des Gremiums.
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Abschluss

Die Sitzung endete mit dem Dank des Vorsitzenden an die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Die nächsten Sitzungen sind für den 2.12.2022 in Berlin und den 22.6.2023 in 
Lübeck vorgesehen.
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Bekanntmachung
Die Vertreterversammlung und die Bundesvertreterversammlung haben am 21. bzw. 
22. Juni 2022 den 4. Nachtrag zur Satzung der Deutschen Rentenversicherung Bund in 
Form einer Satzungsänderung beschlossen.

Die Änderung der Satzung ist am 12. August 2022 vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales genehmigt worden und am selben Tag in Kraft getreten.

Berlin, den 24.08.2022

Alexander Gunkel 
Vorsitzender des Bundesvorstandes 
Deutsche Rentenversicherung Bund

Für den vollständigen Text als PDF-Datei klicken Sie bitte hier

oder gehen Sie auf die Seite 

https://rvaktuell.de/wp-content/uploads/2022/09/Satzung_Stand_2208.pdf
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S TAT I S T IK

Aktuelle Zahlen 07/2022
Die Rentenbeträge für Juli 2022 der Deutschen Rentenversicherung gesamt - 
Rentenzahlungen durch den Renten Service
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S TAT I S T IK

Aktuelle Zahlen 06/2022
Die Rentenbeträge für Juni 2022 der Deutschen Rentenversicherung gesamt - 
Rentenzahlungen durch den Renten Service



Seite 34

4/2022

A U S DE R FA C HL I T E R AT UR

Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation  
und Teilhabe von Menschen mit  
Behinderungen. SGB IX, BTHG, 
SchwbVWO, BGG, von Dirk Dau,  
Franz Josef Düwel, Jacob Joussen,  
Steffen Luik (Hrsg.), 6. Auflage 2022,  
2615 S., gebunden, 
Preis 148,- EUR. 
Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden.

Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen 

20 Jahre Sozialgesetzbuch IX – eine Erfolgsgeschichte! Kann man das 
so formulieren? Fast pünktlich zum Jubiläum ist das Standardwerk  
zum Rehabilitations- und Teilhaberecht in Neuauflage erschienen. 
Das Werk vollzieht den schweren und arbeitsreichen Weg nach, der 
seit Inkrafttreten des SGB IX am 1.7.2001 beschritten wurde, um mit 
der großen Reform durch das Bundesteilhabegesetz mit Wirkung 
vom 1.1.2018 behinderte Menschen noch weiter in den Mittelpunkt 
personenzentriert handelnder Träger zu stellen und um durch weitere,  
aktuelle Novellierungen wie das Teilhabestärkungsgesetz oder das 
Angehörigenentlastungsgesetz die Rehabilitation und Teilhabe bis 
heute fortzuentwickeln.

Wertvoll sind die Ausführungen zum neuen Eingliederungshilferecht 
(Teil 2 des SGB IX), das zum 1.1.2020 in Kraft getreten ist. Ein Beispiel für 
das Zusammenwachsen von Teilhabeleistungen und Eingliederungshilfe 
zeigt das Werk bei der Erörterung der neuen Gesamtplankonferenz nach 
§ 119 und der Teilhabekonferenz nach § 15. Es gelingt den Autoren, 
die komplexen Verfahren verständlich zu erklären. Ein Beispiel ist die  
Koordinierung von Leistungen der Rehabilitationsträger nach §§ 14 
bis 24, die der Systematik des Gesetzes folgend einzelne Tatbestands-
merkmale wie „zuerst“, „zweit angegangener Rehabilitationsträger“, 
oder die Anforderungen an den „Teilhabeplan“ erklärt. 

Die Aktualität zeigt sich auch in der Kommentierung zum neuen Budget 
für Ausbildung (§ 61a). Über eine Kommentierung der Vorschrift hin-
ausgehend werden de lege ferenda Vorschläge für eine Anwendungs-
erweiterung des Budgets für Arbeit auch auf Schüler mit weniger hoch 
qualifiziertem Abschluss erwogen. So sehen die Autoren ihre Rolle:  
Auslegungsprobleme bei neuem Recht aufdecken, praxisgerechte  
Lösungen vorschlagen und damit zur Fortentwicklung des Teilhabe-
rechts beitragen. Abgerundet wird das Werk durch wichtige Informa
tionen für Interessenvertretungen der Beschäftigten und Arbeitgeber 
z.B. über die Stärkung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
durch zusätzliche Vertrauenspersonen oder die Neuregelungen 
der Betriebsratswahlen und der Betriebsratsarbeit in der digitalen 
Arbeitswelt nach dem Betriebsratsmodernisierungsgesetz.

Das SGB IX ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte wegen seiner Fortent-
wicklung, zu der auch Kommentare wie dieser sehr beitragen. Für das 
Gesetz gilt wie für das Werk die Weisheit von Shakespeare (Julius Cä-
sar, 4. Akt, 3. Szene), die die Autoren ihrem Werk vorangestellt haben: 
„Den besseren Gründen müssen die guten weichen.“

Dr. Bernd-Rainer Zabré
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Betriebsrentengesetz; Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung

Zuverlässig will der handliche Kommentar aus der Beck’schen 
Kompakt-Kommentar- Reihe durch das Gesetz zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz) führen.  
Getreu diesem Anspruch erläutert das Autorenteam der 16. Auflage, 
wie sich das Betriebsrentenrecht und die damit zusammenhängenden  
Rechtsgebiete entwickelt haben. Ihre fundierte, praxistaugliche 
Interpretation des Betriebsrentenrechts orientiert sich an der aktuel-
len Rechtsprechung und Beratungspraxis.  

Die Verfasser erläutern u.a. die Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) zur Ablösbarkeit von Versorgungsregelungen mit kol-
lektivem Bezug und unterstreichen die Bedeutung der ablehnenden 
BAG-Entscheidung zur einseitigen Kündigung einer Entgeltumwand-
lungsvereinbarung durch Arbeitnehmer, die sich in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten befinden. Ferner liefern sie Informationen zur aktu
ellen Diskussion über die Mindestleistungsanforderungen bei der 
beitragsorientierten Leistungszusage und der Beitragszusage mit 
Mindestleistung sowie zu Fragen, die beim verpflichtend bestehen-
den Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung seit dem 1.1.2022  
entstehen können. 

Neu aufgenommen wurden die gesetzlichen Änderungen des Insol
venzschutzes. Diese waren durch die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) notwendig geworden und wurden mit 
dem 7. Änderungsgesetz zum Vierten Buch Sozialgesetzbuch in das 
Betriebsrentenrecht eingeführt: So sichert zukünftig grundsätzlich 
der Pensions-Sicherungs-Verein die garantierten Leistungen einer 
regulierten Pensionskasse gegen Kürzungen, wenn der Arbeitge-
ber wegen Insolvenz als Schuldner ausfällt. Damit wird die vom EuGH  
monierte Schutzlücke beim Insolvenzschutz geschlossen.

Die Kommentierung ist verständlich gegliedert, anschaulich und prä-
gnant formuliert. Als Arbeitsmittel richtet sie sich an alle, die auf dem 
Gebiet der betrieblichen Altersversorgung tätig sind, und wird dem 
Anspruch an eine zuverlässige und handliche Kommentierung mehr 
als gerecht. 

Frank Baumeister

Betriebsrentengesetz; 
Gesetz zur Verbesserung der betrieb
lichen Altersversorgung; Kommentar von 
Michael Karst, Theodor B. Cisch, begrün-
det von Peter Ahrend, Wolfgang Förster, 
16. Aufl. 2021, XXI, 593 S., gebunden, 
Preis 79,- EUR. 
Verlag C. H. Beck, München.
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B L I C K IN DIE Z E I T S C HR IF T E N
Die Auswahl wurde zusammengestellt von der Bibliothek der Deutschen Rentenversicherung 
Bund. Kontakt: bibliothek@drv-bund.de - Tel. 030/865 339 65

Betriebliche Altersversor-
gung 
Auszeiten und Altersversorgung: 
Zeitwertkonten als Instrument für 
mehrere Verwendungen? 
Wellisch, Dietmar; Meurs, Katharina 

DB Nr. 26/2022, S.1540-1544 

BB-Rechtsprechungsreport zur 
betrieblichen Altersversorgung 
2021/2022 
Cisch, Theodor B.; Bleeck, Christine; 
Karst, Michael 

BB Nr. 19/2022, S.1075-1084 

Chile 
Social security in the Chilean consti-
tution-making process: embracing  
solidarity or reinforcing indivi-
dualism? [Soziale Sicherheit im 
chilenischen Verfassungsprozess: 
Solidarität oder Stärkung des Indivi-
dualismus?] 
Ponce de León Solís, Viviana 

ZIAS Nr. 2/2021, S.164-178 

Deutsche Rentenversiche-
rung 
Stabilität durch 65 Jahre umlage
finanzierte Rentenversicherung 
Roßbach, Gundula 

DRV-Schriften Sonderausgabe Nr. 
124/2022, S.5-15 

Vielfalt als Chance im Wandel der 
neuen Arbeitswelt - Zum Selbst
verständnis der Deutschen Renten-
versicherung Bund als Arbeitgeberin 
gehört, Vielfalt und Diversität in ihrer 
Unternehmenskultur fest zu verankern. 
Schlegelberger, Konstanze 

DGUV Forum Nr. 4/2022, S.8-11 

Altersvorsorge 
Die Pläne der Bundesregierung zur 
Weiterentwicklung der Altersvorsorge 
Heil, Hubertus 

BetrAV Nr. 4/2022, S.255 

Die Wahl der Altersvorsorge im 
Unterhaltsrecht - Teil 1 
Götsche, Frank 

FuR Nr. 6/2022, S.294-300  

Die Wahl der Altersvorsorge im 
Unterhaltsrecht - Teil 2 
Götsche, Frank 

FuR Nr. 7/2022, S.351-355  

Gundula Roßbach, Chefin der Renten-
versicherung, über nötige Reformen 
in der Altersvorsorge: Interview: „Es 
sind noch eine Menge Fragen offen“ 
(...) 
Esslinger, Laura; Rossbach, Gundula; 
Skubatz, Marzena 

Capital 06/2022, S.128-131 

Targets missed: three case studies 
exploiting the linked SHARE-RV data 
[Ziele verfehlt: drei Fallstudien, die 
die verknüpften SHARE-RV-Daten 
nutzen] 
Börsch-Supan, Axel; Bucher-Koenen; 
Goll, Nicolas; Hanemann, Felzia 

JPEF Nr. 1/2022, S.1-21 

Berufskrankheiten 
COVID-19 als Berufskrankheit und 
Arbeitsunfall - Entwurf einer Empfeh-
lung für die Begutachtung von Erkran-
kungsfolgen und Post-COVID 
Ott, Stephan 

ASU Nr. 7/2022, S.420-426 

Altersgrenze 
„Bis ich tot umfalle“. Rund anderthalb 
Millionen Seniorinnen und Senioren 
arbeiten auch jenseits der offiziellen 
Altersgrenze einfach weiter. Ihre Zahl 
steigt seit Jahren beständig. Was 
treibt sie an? 
Ansari, Benjamin; Dettmer, Markus; 
Schmergal, Cornelia 

Spiegel Nr. 23/2022, S.62-67 

Alterssicherung 
Alterssicherung in Deutschland - Die 
Alterssicherung in Deutschland wird 
durch die gesetzliche Rentenversi-
cherung dominiert. Seit 2001 ist das 
politische Ziel, diese durch Leistun-
gen der privaten und betrieblichen 
Vorsorge zu ergänzen. Deshalb kann 
von einem Drei-Schichten-System 
gesprochen werden 
Bäcker, Gerhard 

APuZ Nr. 20/2022, S. 4-10

Alterssicherung: Debattenvorschlag - 
Die Soli-Rente-plus - eine Perspektiv 
Urban, Hans-Jürgen 

SozSich. Nr. 5/2022, S.201-204 

Reformperspektiven für die deutsche 
Altersvorsorge (Teil 2) - Koalitions-
vertrag im Vergleich: Von Schweden 
lernen 
Roth, Markus 

SozR + Praxis Nr. 5/2022, S.282-295 

Altersversorgung 
Sorgen um die Altersversorgung in 
Deutschland: Determinanten und 
normative Implikationen 
Schüler, Ruth Maria 

IW-Trends Nr. 1/2022, S.23-41 
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Rentenanpassung 
Neuer Nachholfaktor der Rentenver-
sicherung im Geflecht von Schutz- 
und Niveauschutzklausel
Schätzlein, Uwe 

WiD Nr. 5/2022, S.397-401 

Rentenversicherung 
Der lange Schatten der Demografie - 
Handlungsfelder einer Rentenreform 
in Deutschland: In Zeiten des demo-
grafischen Wandels steht die Renten-
politik vor einem Zielkonflikt: Einer-
seits gilt es, den Lebensunterhalt im 
Alter adäquat zu sichern, andererseits 
muss das umlagefinanzierte Renten-
system finanziell nachhaltig gestaltet 
werden, um zukunftsfest zu sein 
Börsch-Supan, Axel 

APuZ Nr. 20/2022, S. 28-34

Die Pläne der Ampelkoalition zur 
Rentenpolitik 
Ruland, Franz 

DRV Nr. 1/2022, S.10-20 

Eigentumsschutz der nach dem 
Koalitionsvertrag geplanten teilwei-
sen Kapitaldeckung der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
Koop, Thorsten 

NZS Nr. 10/2022, S.361-364 

Gesetzliche Rente wird dem demogra-
phischen Wandel trotzen [Interview: 
Aktuar Aktuell] 
Roßbach, Gundula 

BetrAV Nr. 4/2022, S.289-290 

Wandel als Grundlage für eine stabile 
Zukunft - Rentenreform 1957: auch 
nach 65 Jahren noch prägend 
Roßbach, Gundula 

DRV Nr. 1/2022, S.1-9 

Plattformarbeit 
Brüssel möchte Plattformbeschäf-
tigung regulieren - Viele Plattform-
beschäftigte fallen durch das Netz der 
sozialen Sicherung. Die EU-Kommis-
sion möchte das ändern und hat am  
9. Dezember vergangenen Jahres 
einen Richtlinienvorschlag vorgelegt. 
Ziel ist, die Rechte der Plattform-
beschäftigten zu stärken. Die Fest-
stellung ihres Beschäftigungsstatus 
spielt dabei eine besondere Rolle 
Wölfle, Ilka; Schmitt, Volker 

DGUV Forum Nr. 6/2022, S.21-24 

Peru 
Peru: Soziale Sicherheit und die Pan-
demie des 21. Jahrhunderts 
Aramayo Alonso, Melissa; Rivera Al-
varado, Alejandra 

ZIAS Nr. 2/2021, S.129-163 

Rehabilitation 
Der Blick über den Tellerrand – die 
Lotsenfunktion der Unfallversiche-
rungsträger - Die Sozialleistungs-
träger engagieren sich, die Gesund-
heit der Beschäftigten zu erhalten, 
wiederherzustellen und zu fördern. 
Post, Johanna 

DGUV Forum Nr. 5/2022, S.11-14 

Fragebogen zur Erfassung der me-
dizinisch-beruflichen Orientierung 
der Rehabilitation aus der Perspek-
tive der Rehabilitanden (MBOR-R): 
Querschnittsstudie zum Vergleich der 
Kurz- und Langversion [Questionnai-
re to assess the work-related orien-
tation of medical rehabilitation from 
the perspective of the rehabilitants 
(WWR-R): cross-selection study 
comparing the short and long versions 
Bürger, Wolfgang; Nübling, Rüdiger; 
Streibelt, Marco 

Rehab. Nr. 3/2022, S.177-185 

Einkommensentwicklung 
Löhne, Renten und Haushalts
einkommen sind in den vergangenen 
25 Jahren real gestiegen 
Grabka, Markus M. 

Wochenber.DIW

Nr. 23/2022, S.330-342 

Grundsicherung 
Abgrenzungen der Existenzsiche-
rungssysteme untereinander und 
gegenüber „verwandten“ Systemen 
Becker, Peter 

ZFSH/SGB Nr. 6/2022, S.316-327 

Hinterbliebenenversorgung 
Der Ausschluss des Hinterbliebenen-
geldes aus der unfallversicherungs-
rechtlichen Haftung gem. §§ 104 Abs. 
1, 105 Abs.1SGB VII - zugleich eine 
Besprechung von BGH v. 8.2.2022 , VI 
ZR 3/21, MDR 2022, 563 
Fellner, Christoph 

MDR Nr. 9/2022, S.535-538 

Krankenversicherung 
Versicherungsfremde Leistungen und 
Kosten in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung - ein Diskussionsbeitrag
Hans, Günter; Hans, Jan Philipp 

WzS Nr. 5/2022, S.119-127 

Opferentschädigungsgesetz 
Zwischen Empathie und Verwaltungs-
akt: Aufgaben und Anforderungen an 
Verwaltungsbeschäftigte in der Ge-
waltopferentschädigung (Teil 1)
Franzke, Bettina; Mieseler, Sina 

DÖD Nr. 6/2022, S.129-134 
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Sozialstaat 
Intertemporale Freiheitssicherung 
im Sozialstaat - Zur Übertragbarkeit 
der klimaschutzbezogenen Verfas-
sungsrechtsprechung auf die sozialen 
Sicherungssysteme 
Oettingen, Anna von; Schmidt, Kristi-
na Isabel 

DÖV Nr. 12/2022, S.477-486 

Statusfeststellung 
Aktuelle anwaltliche Haftungsrisiken 
im Fremd- und Drittpersonaleinsatz - 
Ein Beitrag für die fachübergreifende 
Praxis 
Rittweger, Stephan 

NZA Nr. 9/2022, S.594-596 

Unfallversicherung 
Folgen von Corona-Erkrankungen für 
Unfallversicherungsträger [Conse-
quences of coronavirus diseases for 
accident insurers] 
Brandenburg, Stephan 

Med.Sach. Nr. 3/2022, S.134-138 

Versorgungsausgleich 
Die Rechtsprechung zum Versor-
gungsausgleich im Jahr 2021 - Teil 2 
Wick, Hartmut 

FuR Nr. 5/2022, S.234-241 

Brandenburg 
Änderung der Satzung für die Deut-
sche Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg. Bekanntmachung vom 
5.5.2022 
ABl. (Brbg) v. 25.05.2022

Nr. 20, S.523 

Saarland 
Gesetz Nr. 2074 zur Datenübermitt-
lung durch berufsständische Versor-
gungseinrichtungen. Vom 16.3. 2022 
ABl.I (Saarl) v. 14.04.2022

Nr. 23, S.638-639 

SGB V  
Praxisorientierte Betrachtung des 
Ruhens des Anspruchs auf Kranken-
geld nach § 49 SGB V - Teil 2 
Hauner, Ralf 

Leist.KV Nr. 5/2022, S.225-234 

SGB XI 
Leistungen der Integrationsämter für 
Menschen mit einer Behinderung, die 
nach § 61 SGB IX ein Budget für Arbeit 
erhalten 
Zorn, Gerhard 

BR Nr. 4/2022, S.101-105 

SGB XII 
Beschränkter Einsatz von Einkommen 
und Vermögen nach § 92 SGB XII 
Kirchhoff, Guido 

SGb Nr. 6/2022, S.321-327 

Soziales Entschädigungs-
recht 
Alles neu macht das SGB XIV? Altes 
und neues Recht der Sozialen Ent-
schädigung (Teil 1) 
Knickrehm, Sabine 

Soz.aktuell 3/2022, S.89-93 

Sozialgerichtsbarkeit 
Elektronische Akten im sozialgericht-
lichen Verfahren - Anmerkung zum 
Gerichtsbescheid des SG Gießen v. 
5.11.2012 - S 20 AL 70/21 
Müller, Henning 

ASR Nr. 2/2022, S.59-66 

Sozialrecht 
EuGH-Rechtsprechung in der Anwen-
dung des deutschen Sozialrechts - 
Deutscher Sozialrechtsverband tagte 
zum Koordinierungsrecht 
König, Christian 

SozR + Praxis Nr. 6/2022, S.387-395 

Schweiz 
Die versicherungsmedizinische 
Kausalitätsbeurteilung und ihre Be-
sonderheiten in der schweizerischen 
Unfallversicherung [The medico-ac-
tuarial appraisal of causality and 
its specific characteristics in Swiss 
accident insurance] 
Koch, Hannjörg; Bülow, Peter Alex-
ander 

Med.Sach. Nr. 3/2022, S.110-118 

SGB II  
Materiell-rechtliche Fragen bei der 
Aufhebung von Leistungen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende 
Klerks, Uwe 

info also Nr. 3/2022, S.99-105 

Vom Protest zum Rechtsstreit und 
zurück? Wie SGB II-Verfahren den 
politischen Konflikt um Hartz IV  
konserviert haben 
Müller, Ulrike A. C.  

info also Nr. 1/2022, S.3-8 

SGB III 
Arbeitsmarkt und ökologische Trans-
formation - Konzepte und offene 
Fragen 
Ulber, Daniel 

SR Nr. 3/2022, S.81-97 

SGB IV 
Probleme im Zusammenhang mit der 
Feststellung des Erwerbsstatus (§ 7 a 
SGB IV idF ab 1.4.2022) - Teil 1 
Berchtold, Josef 

ASR Nr. 2/2022, S.66-70 

Voraussetzungen und Grenzen einer 
Beitragsschätzung nach § 28 f Absatz 
2 Satz 3 SGB IV 
Thüsing, Gregor; Peisker, Yannick 

NZS Nr. 9/2022, S.321-325 
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Kommentare und Gesetzestexte 
Stand 22.9.2022

Bestellen Sie bitte – jedoch ohne 
Vorauszahlung – bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Kommunikation, 
Postanschrift: 10704 Berlin,
Telefon: 030 865-24536, 
Fax: 030 865-27089, 
E-Mail: Bestellservice@drv-bund.de

Versorgungsausgleich in der gesetz-
lichen Rentenversicherung
Text und Erläuterungen,
1 140 Seiten, 14. Auflage (1/20) 
Schutzgebühr 14,00 EUR

KVdR und PflegeV
Gesetzliche Grundlagen und Erläute-
rungen,
766 Seiten, 19. Auflage (7/19) 
Schutzgebühr 10,50 EUR

Nachversicherung
Allgemeine Darstellung mit 
Gesetzestexten 360 Seiten, 11. Auf-
lage (6/19) 
Schutzgebühr 8,00 EUR

Sozialversicherungsabkommen
Textausgabe
844 Seiten, 17. Auflage (4/19) 
Schutzgebühr 6,00 EUR

Renten an Hinterbliebene & Renten-
splitting
Übersicht und Erläuterungen,
748 Seiten, 10. Auflage (1/19) 
Schutzgebühr 8,50 EUR

Beschäftigung im Ausland
Handbuch
296 Seiten, 4. Auflage (10/18) 
Schutzgebühr 5,00 EUR

Selbständige in der Rentenversiche-
rung
715 Seiten, 11. Auflage (7/18) 
Schutzgebühr 8,00 EUR

summa summarum
Online-Fachzeitschrift für Arbeit
geber und Steuerberater 4x im Jahr 
kostenlos unter 
www.summa-summarum.eu
 

SGB – Sozialgesetzbuch – Band I
Textausgabe
1 344 Seiten, 57. Auflage (2/22) 
Schutzgebühr 7,50 EUR

SGB – Sozialgesetzbuch – Band II
Textausgabe
1 536 Seiten, 57. Auflage (2/22) 
Schutzgebühr 13,00 EUR

SGB – Sozialgesetzbuch – Band III
Textausgabe
1 408 Seiten, 57. Auflage (2/22) 
Schutzgebühr 11,50 EUR

Nebengesetze zum SGB
Textausgabe
108 Seiten, 44. Auflage (3/19) 
Schutzgebühr 12,75 EUR

SGB I/Sozialgesetzbuch
Allgemeiner Teil -
Text und Erläuterungen,
512 Seiten, 15. Auflage (1/19) 
Schutzgebühr 5,35 EUR

SGB IV/Sozialgesetzbuch
Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung -
Text und Erläuterungen,
1 484 Seiten, 25. Auflage (1/22) 
Schutzgebühr 19,00 EUR

SGB VI/Sozialgesetzbuch
Gesetzliche Rentenversicherung -
Text und Erläuterungen 1 808 Seiten, 
25. Auflage (1/22)
Schutzgebühr 17,50 EUR

SGB X/Sozialgesetzbuch
Sozialverwaltungsverfahren und 
Sozialdatenschutz -
Text und Erläuterungen 1 053 Seiten, 
12. Auflage (7/20) 
Schutzgebühr 14,00 EUR

Handbuch Rehabilitation
- Auszüge aus dem SGB IX -
Erläuterungen
448 Seiten, 4. Ausflage (3/21)
Schutzgebühr 6,50 EUR


